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Amtsgericht Sfuttgart

lm Namen des Volkes

Urleil

ln denr Re,:::htsstreit

- Kläger -

P ro ze, s s b e'.r o I I n]llghl]g-le,-
Recttlsanuriälte

gegen

ersicheru AG, veftreten durch d, Vorstand, dieser duroh soinsrl

\/orsritzenden

wegen Ers; atz I'on Mietwagenko:;ten

hat rlias Arrirtsggricht Stuttgarl durch den Richter am Amtsgericht Schurnacher auf Grund rJer

rnürrcllichen Verrhandlung vom 3A'.07 .2014 für Recht erkannt:

S. gI ilt

- Bek agte -

P rozE: s s b er yol I nnäel'rt]qtq;
Recn lsanv,rälte

Die Bekllagte wird verurteilt, an den Kläger 890,01 € nebst Zinsen hierau,s, irtr
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Höhe vc)n 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 10.01 .20'14 zu z:iah-

len.

lm Ülbrigen wird die Klage abgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstreits haben der Kläger 63% und die BeklarEte

37 ,i,, zu tragen.

Das lJrteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Vollstreckung des

Klägrars durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 oÄ des aufgrurrd des lJr-

teils vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht der Kläger vor der V'oll-

strerukung Sicherheit in Höhe von 110 oÄ des zu vollstreckenden Eletrags lei-

stet.

Besch I uss

Del Streitwert wird auf 2.4C5,51 € festgesetzt.

Tatbestand

Der klägeris;che Mietwagenunternehmer verlangt aus abgetretenem Recht Mietwagenko-

sten aus fürrf Verkehrsunfällen.

Die Haftun61 der Beklagtenseite dem Grunde nach ist unstreitig.

Die Parteien streiten allein um die Höhe der jeweils zu erstattenden Kosten.

Für c1i,r vorr Kläqerseite vorgetragenen Daten der Schadensfälle 1-5 wird auf die Klag-

s:hrift, Seil::l 3 bis Seite 13 Bezug genommen.

D,er K äger ist cler Auffassung, derss die ortsüblichem Mietwagenkosten nach der

- 

AUTovERtlrET
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Schwackellste z:u berechnen seien.

In den Schirdensfällen 2 und 5 sei ein Aufschlag wegen einer Eil _ und

fertiqi:.

Notsituaticln gereclrt-

Der F.läger reantragt:

Dre Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 2405,51€nebst Zinsen i.H,v.b prozentpunkterr

iährlic;huber dern Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen,

Die Beklagte beantragt, die Klager abzuweisen.

Die Beklagt#n sind in allen Schadensfällen der Auffassung, dass die ortsüblichen Mietwa-

gernpreise nach der Frauenhofer-L.iste zu berechnen seien.

Darüberr wendet die Bel<lagte folgendes ein:

lm Schadensfall '1 sei Verjährung eingetreten.

Int Schaden:s;fall 2 sei wegen einer taglichen Fahrleistung von 31,5 km ein Mietfahrzeug

nicht :r'forderlich gewesen. Es besrtehe weiter kein Anspruch auf einen Zuschlag fijrr Winterr-

reifen

lm Schadenr';fall 3 sei wegen einer täglichen Fahrleistung von 34,6 km ein Mietfahrzeug

nicltt gdorde:rlich gewesen, Dle Kosten der Haftungsbefreiung seien nicht in der Rr::chnunr;

ange[:leben, l]s sei ein Abzug von 10 % ersparter Eigenaufwendunger] vorzunehmen.

lm Schadens;fall ,4 seien keine Kosten für Zustellung und Abholung geschuldet. Dier Erfordr:r-

lichkeit des l\/ietfahrzeuges wird brestritten. Es sei ein Abzug von 10 % ersparter E:igenaull-

we.nd -/ rrgen ','OfZLlnehmen.

lm Sclriaderrs;{all t5 seien keine Kosten fürZustellung und Abholung geschuldet. Die Höhe

des beftaupteten Mietpreises wird bestritten. lrt der Rechnung seien keine Kosten für die

Fiaftungsbefreiurg angegeben. Ein Abzug von 10 % ersparter Eigenaufwendungen sei vor'-

zunehmen.
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Replizierenrj ist der Kläger der Ar,rffassung, dass im Schadensfall 1 Verjährung nioht eing;et-

treten sei^ [.]os Weiteren vertieft der Kläger seinen Vortrag zurr Eil- und Notsituatiorr in den

Scha<Jensfäillen 2 und 5 unter Vorlage schriftlicher Erktärungen der jeweils Geschi:ldigten.

D-rpli;llerenrj trä,Jt die BeKlagte vor, dass der Kläger im Schadensfall 5 eine Schadenser-

satzfcrrderuflg aus dern Jalrr2010 im Jahre 2014 nicht mehrgeltend machen könne, weil

diese [:orderrung des Klägers gegen den Geschädigten, ntangels verjährungsunterrbrechen-

derr Vlarf3nahrffi€r't gegenliber dem Geschädigten verjähfi sei. Hierauf rnüsse sich cler Ge-

sc:h6q11E1. s,r::hadensmindernd bertfen, gleiclros Recht habe die Beklagte,

Wegerr der fi::inzr:lheiten des Parlerivortrags wird auf die gewechselten Schriftsätzcr Bezugr

q€)nOlnmen.

Die K erge is;: am 23,12.2013 anhärngig und am 10. Januar 2014 rechtshängig geworden

E ntscheid u ngsg rü nd e

Die K ätgerin hat Anspruch auf Erstattung weiterer Mietwagenkosten i H.'v. 890,01 Euro ge-

qe'n diel Bek. agte,

(1)Die Klägr,:rin kann in den Schadensfällen 1-4 den ortsüblichen Normetltarif geltt'rnd ma

chen in Sciradensfall 5 den Unfallersatztarif"

1a) Da:; Amt:igericht Stuttgart verkennt nicht, dass der Geschädigte nicht alleine gLrgen

ders V/irtschcrftlichkeitsgebot versttjßt, weil er ein Kraftfahrzeug zu einem Unfallersatztarif ian-

germietet ha1.. der gegenüber dem Normaltarif teurer ist, soweit die Besonderheiten dieses

Tarifs nrit Rr.rcks cht auf die Unfallsituation allgemein einen gegenüber dem Normarltarif t'rci-
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heren Preis rechtfertigen, weil sie auf Leistungen des Vermieters beruhen, die durch die be-

sonderre Unl'allsituation veranlasst und infolgedessen zur Schadensbehebung naclr $ 24g

Abs. lZ S. 1 :lGEt erforderlich sind.

(b) Allerrdingxs kann ein Geschädigter nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesge-

richtsltofs niirch {) 249 Abs, 2 S. 1 BGB als erforderlichen Herstellungsaufwand nur den Er-

satz detr Miertwactenkosten verlang;en, die ein verständiger, wirtschaftlich denkendr:lr Men-

sch rn der Li'rge des Geschädigterr für zweckmäßig und notwendig halten darf. Der Gesch;i-

dtgte nat nar;h dem aus dem Grundsatz der Er'forderlichkeit hergeleiteten Wirtschaflich-

keitsgebot irrr Rarhmen des ihm Zurmutbaren stets den wirtschaftlicheren Weg der lscha-

densherltebung zu wählen. Das bedeutet für den Bereich der Mietwagenkosten, dass er

von me,hrerern aul dem örtliclr relevanten Markt - nicht nur für unfallgeschädigte - e,rhältli-

chen 'larifen für rJje l\nnrietung eirres vergleichbaren Ersatzfahrz-euges (innerhalb ,eiines gt:-

wissert Rahrrrens;) grundsätzlich nur den günstigeren Mietwagenpreis verlangen kernn, Dar-

Liber frinausrilehende, mithin niclrt rgrforderliche Mietwagenkosten kann der Geschiirdigte

aus dt:nr Blir:lkwinkel der subjektbezogenen Schadensbetrachtung nur ersetzt verlerngen,

wenn er darlegt und erforderlichenfalls beweist, dass ihm unter Berücksichtigung seiner in-

dit'idutellen Eii"kerrntnis- und Einflussmöglichkeiten sowie der gerade für ihn bestehr::nclen

Schwierigkeit,en unter zumutbaren Anstrengungen auf dem in seiner Lage zeitlich urnd öd-

lich reletvantr:rn Markt kein wesentli,:h gunstiger (Normal-) Tarif zugänglicl' war, vergleiche

[junders;gericntsliof, Urteil vom 12.,L2011 - Vl ZR 300/09,

(c) Unter Bei:;rclrtung dieser Vorgaben hat der Kläger nur im Schadensfall 5 einen l\n-

sprucir arf einen Unfallersatztarif .

Dic's e rgibt s; ch erus tlen schriftlichen Angaben des GeschädigtenJ (Bl. 71 )

Der U'rfall er:rignete sich Um 16:30 Uhr. DieAnmietung erfolgte um 17:30 Ulrr. Das Fahr-

zer:g cles Gerschiidigten war nicht l'ahrbereit. Der Gesr:hädigte war auf clem Weg niach Ha:-

se, Er benotirlte erin E.rsatzfahrzeugt zum einen um ins Krankenhaus zu fahren, zum ande-

ren un'r am ni:ichsten Moroen zur Arbeit zu kommen.

Dieset'lSach'r,,erhzllt erfüllt die Anforderungen der höchstrichterlichen Rechrtspr6chung, ver-

gleich,: BGH Urteil vom 5.3.2013-- \/l 2R 245111.
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Anderies gilt. inr ;Schadensfall 2,

Hier erreignr::rte sich der Unfall nach den schriftlichen Angaben des Geschädigtenlll
JLrn 2ii:00 iJlrr Das Fahrzeug war fahrbereit. Der Geschädigte ist rnit dem F;ahrzeucl

arrt nlir:hsten Morgen zur Arbeit g,efahren. Die Anmietung des Ersatzfahrzeuges erfolgte

erst nach Arceitsschluss gegen 1'Z:30 Uhr.

Bei einer Arrrrrietung einen Tag nach clem unfall kann eine Eil- oder Notsituation gnundsätz:-

lich nicht mclrr ang6nommen werclen, vergleiche BGI-{, urleil vom 5.3,2013 * vl zF?245111.

(3) Derrn geltrand gemachte Anspruch im Schadensfall 1 kann die Beklagte eine inr Jahr

2014 ein'getrr:tene Verjährung im \/erhältnis zwischen Geschädigten und Kläger nir:5t ent-

gegerrl-raItenr

Hir:rfLrr findel. sich irn Gesetz keine Stütze.

Nach S 404 []GB kann der Schuldner, die Beklagte, dem neuen Gläubiger, dem Kläger,

die Fittrrvendungern entgegensetzen, die zur Zeit der Abtretung der Forderung geg€)n oen

bisherigen Ciläubiger, den Geschädigten, begründet waren. ZumZeitpunkt der Abtretung

vrar die Ford::rung dos Klägers gegen den Geschädigten jecloch rroch nicht verjäh,1.

Dtel vcrn der f:]eklagten vorgelegten Entscheidungen sind nicht einschlägig. Sie betreffen

den Fall da:';rs der Geschädigte selbst Klage auf Ersatz bereits verjähr1er Mietwagr:nko-

sten erhebt. l'1ier hat der Geschädigte in der Tat keinen Schaden.

(4) Sowe t sir:.:h die Beklagte gegen die Erforderlichkeit der lnanspruchnahme eine:s Miet-

\,vagens weg(:tln zu geringer Fahrleistung wendet, kann dem ebenfalls nicht gefotgt vuerden.

Nach ailgemrtriner Meinung ist die Inansprucltnahme eines Mietwagens ah einer Fahrlei-

st!ng von 20 km arn Tag gerechtfertigt.

(5) Den ortsÜblicl-ren Normaltarif schätzt der erkennende l'atrichter gemät3 S 287 ZllO an-

hand des arilhmetischen Mittels aus der Schwacke-Liste (arithmetische Mittel) und der

Frauenhoferl ste (Mittelwert) im maßgeblichen Postleitzahlengebiet erhöht - für den Fall
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der lnansprilchnahnre von Nebenleistungen - um die Kosten gemäß der Schwack:e Nebe,rn-

kostentabelle (aritlrmetisches Mittel),

(a) Die' Elemessung der Höhe des Scliadensersatzanspruchs ist in erster Linie Sarche des

nach S 287 'ilPO besonders freigestellten Tatrichters. Sie ist revisionsrechtlich nur darauf -

hin üLrerpruf i:ar, ob der Tatrichter erhebliches Vorbringen der Parleien unberücks chtigt ger-

lassen Rechtsgnundsätze der Schadensbemessung verkannt, wesentliche Bemer:;sungsfark-

toren aui3er,Acht gelassen oder seiner Schätzung unrichtige Maßstäbe zu Grunde gelegt

hat. Dira ,Ar[ rler S3chätzungsgrundlage gibt $ 287 ZPCI nicht vor. Die Schadenshöhe darf 1:-

diglicft nicht iauf der Grundlage fak;cher oder offenbar unsachlicher Envägungen ferstge-

setzt tverderr uncJ ferner dÜrfen wesentliche, die Entscheidung bedingende Tatsachen nicfil.

außer Acht :rleiben. Auch darf das Gericht in fur die Streitentscheidung zentralen F:'ragen

auf nac:h Sar::;hlage unerlässliche fachliche Erkenntnisse nicht verzichterr. Gleichwolrl kön^

nen in iJeeigtreten FzilJen Listen ocler Tabellen bei der Schadensschätzung Veruuerrdung firr-

den Dr:rnge,rnäß hat der Bundesg;erichtshof mehrfach ausgesprochen, class der-l-atrich-

ter in ,\usübt.,rng tJes Ermessens niach S 287 ZPO den "Normaltarifs" grundsätzlich auch

auf de,r Grundlagle des "Schwacker-Mietpreisspiegels" im maßgebenden Postleitzi,lhlenger-

biert (ge'gebernenl'alls mit sachverständiger Beratung) r:rmitteln kann, Dies bedeutetjedocfr

nicht, dass erine iichätzung auf der Grundlage anderer Listen oder Tabellen grundsätzlich

rer:htsftll'rlerlraft r,väre Die Eignunel von Listen oder Tabellen, die bei der Schadens;schät-

zung \/r:rwerdung finden können, lledarf nurder Klärung, wenn mit konkreten Tatsiachen

aufge;leiot urird, dass der geltend gemachte Mangel der Schätzungsgrundlage sicl-r auf

cen zu entsclreidenden Fall in erheblichem Umfang auswirkt. Der Tatrichter ist bei der Ver-

wendung ger::rigneter Listen grundsätzlich frei. Insbesondere, wenn das Gericht berechtigtr,:

Zvveiferl an do,r Eignung einer Liste hat, kann es die Heranziehung einer bestimmten Liste

ableltrtern, Nirch diesen Grundsätzr:n ist der Tatriclrter weder gehindert seiner Schildens-

scltätzung gr,:rmä13 S 287 ZPO die lSchwacke-Liste noch den Fraunhofer-tVlietpreiss;piegel

zur;rurtdezulr,:gen. Der Umstand, d:lss die vorhandenen Markterlrebungerr im Einzelfall zu

deutlic,h vonc,inarrder abweichenden Ergebnissen führen können, genügt rriclrt, um .Zweifel

an der fiir3nurg dereinen oder der anderen Erhebung a{s Schätzungsgrundlage zu begrürr-

den. [)eimgernäß wircl in der Rechtsprechung nach sorgfältigerAbwägung der Vor- und

Nachteile der beiden Listen teils die Anwendung der [ichwacke-Liste uncl teils denr Fraun-

ho'er-Vietpn:,:issFrlegel der Vorzug eingeräumt, vergl. BGI-l U,'t, v.12,04"201 '1 - Vl Z:R
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(b) In Anwettdurlg der höchstrichterlichen Vorgaben und angesichts der - viel disk,utierterr

- Schwaclr6:'unkte die jede Liste für stch aufl,veist, ist es zur Auffassung des erkennenden
Tatricl'rters r$iachgerecht, das arithmetische Mittel aus der Schwackeliste/arithmetisches Ir,4it-

tel und dem Fraunhofer Mietpreiss;piegel/Mittelwert zu bilden und den tatsächlicherr An-
sF'ruch genommen Nebenleistungen durch Zuerkennung der Kosten gemäß der

Schwacke-l'l'ebenkostentabelle (arithmetisches Mittel,) Rechnung zu tragen.

(6,) Di,:rs führrzu folgender Berechnung in den einzelnen Schadensfällen:

ar) Schadenslt'all 'l 
:

Schw;acke 20l0laritrnetisches Mittel/10 Tage/Gruppe o/Postleitzahlerrgebiet 3g2: Wochen-

preis 252: '.7 >< 10 = 1075,96 Euro.

Frauenlrofer,20ltl/telefonische Erirebung/Mittelwert/Postleitzahlengebiet 3: Wochernpreis

251,2.2. / x 10 = 358,89 Euro.

Mil.tellt.'11: 7 ^;7 ,3tl Euro,

Abzgl, {i !/o ersparter Aufwendungen: 681,51 Euro.

Zu;rüglich Zur:;tellung/Abholung:2 x 25, - * 731,51 Euro.

Abzuglir:h be,,zalrliier Euro 565, - er,gibt als zuzusprechenden Betrag: 166,s1 Euro.

b) Scl'radensiall 2 - Berechnung nach obigem Schema, allerdings mit Listen aus 2013:

Mittelvverrt ab:;:.ügIich erspafter Au'hruendungen: B17,48Euro.

Zuz-uglic;h Wirrrterreifen i.H.v. 140,16 € und abzciglich bezahlter Euro 60g,24 ergibt zrrzuspr€)-

chernde Euro 348,40.

c) Schadensf all 3 - Berechnung wie oben, allerdings i!-Tagespreis:

Mittelvye rt ab,;i:ügliroh ersparter Aufwendungen: 278,36 Euro.

Zuz.üglich Abiiolung und Zustellung i"H.v. 53,36 €ergibt zuzusprechende Euro g1 ,72.
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Ein Ansprr-l0h auf Kosten für eine, Vollkaskoversicherung ist nicht nachgewiesen" Der vorge.
legte Mietv'ilrtrag (Bl, 16 der Akter) weist diese bestritten positjon nicht aus. Zudern sind in
beide Liste'r fLirdas Jahr2013 die Kosten bereits in den pauschalen berücksichligt.

d) Schaderrrsfall 4 - Berecl.lnung rruie oben, jedoch Wocnenpauschale:

Mittelwerl erbzuglich ersparter Auiwendungen; 346,4b Euro.

Z''tzüg1lich A,bholung und Zustellung i,H,v.53, 36 €abzüglich einer Zahlung i.H,v.340, - Eurcr

ergibt 7-uzu:üiptechende Euro 5g,B 1 .

e) Sclradensifall 5 -- Berechnung wie oben:

Mittelrrlerl ahzuglich ersparter Aufivenclungen und zuzüglich Zuschlag i,H.v,20 pro::ent we.

gen einer Eil- und Notsituation: 5Cr5,21 €.

ZLrzugliclr Airholung und Zustellung i.H^v .53,36 €und abzüglich einer zahlung i.H.v. 335, -
Euro rlrgibt r,iich,ein zuzusprechende Betrag i.H.v.Zlil,ST €.

Den /,nsprur::;h aul die Kosten für erine Vollkaskoversicherung hat der Kläger auch in die-

sern Sicitade'nsfall nicht zur Übezeugung des Gerichtes nachgewiesen. Der diesbr:zügli-

cheMiet'rer1"ä9(Bl 1IderAkte) e,nthältkeineKostenfürcliegeltendgemachteSchadens-

positiort.

f) Die A,cjCjtic,n delr zuzusprechenden Beträge ergibt die Summe von 890,01 €

Dtese' Betratt war unter Zuerkennung des gesetzlichen Verzugszinses zuzusprech,3n.

lm übrigen vr,,iar die Klage abzuweisen.

(7) Die Koste,rentscheidung stützt ,sich auf S 92 ZpO,

Die Entscheirlung; über die vorläufige Vollstreckbarkeit richtet sich naclr S$ 710 Nummer

11,71'1 ZPC,
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Itechtsbe helfs belehru n g :

Berufung eingelegt werden, Die Berufung ist nur z!liäs-
Euro uborsteigt oder das Gericht des oritetn Rechtr;:zu-

Die Berufung ist binnen ejner Notfrlst vorl einem Monat bei dern

Landgericht Stuttgart
Urbranstraße 20
70182 Sruttqart

eir zulegen.

Dier Frisl I'reqinlt mit der Zust6llung cler vollständigen FntscheirJung, spätestens mit Ablauf von filnf Monalern
nai:ir der V'erkr.. ndurg der Entscheidung,

D er Belufrrng ntuss nrit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt erngelegt,,,verden. Die
Berufuttctsschrifl mr-,rss die Bezejchnung der angefoclrtenen Entscheidung und die Erklärung enil"ralten, dasis
Be-ufurrcr elngellegl lverde.

Die, 3srL11x.t ntuss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet worden, Auch diese Frist beoirrnt
rnil der Zlustellr.. ng d13r vollständigen Entsr;lreidurng.

GerJen die Entr:ichei,Cung, mit der der Streitwert festgesetzt wordon ist, kanrt Beschwerc]e elngelcrgt werd€,n,
w'enn der Wert des Besc;hwerdegegenstiands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerrle zuoelas-
sort hal:,

Die Beschwerc,,: ist binnen sechs Monaten bei dem

Amtsgericht Stutlgart
Hauffstraße 5
70190 Stuttoart

e r n;a u te il€)n

Die Frist br:ginnt mi1: Eintreterr der Rechlskraft der Entsclreidung in der Hauptsache oder der andenreitig{:tt-l
Erledigrrnq desr Verfahrens, lsl der Streitwert später als einen Monat vor Abiauf der sechsmontrtigen Frst
feslgesetzt worrjen, kann dle Beschwerde noch innerhalb eine:; Monats nach Zustellung oder formloser lr,,lit-

toilung d€s Fe$tsetzungsboschlusses oingelegt werdon. lm Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschlu::is
i],lrt derr drltten 'fage nach Aufgebe zur Prrst als bekannt gemacht.

Die BeschvrercJr'r isl schriftliclr einzulegen oder durclr Erklärung zu Protokoll dor Geschäftsstelle cles gerrarrrr-
ten Gelichts Sir: kanrt auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsglerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist
st ledccit nur r:: swahrt, wenn das Protokr:ll rochtzeltig hei dem oben genannten Gericht eingeht, E:ine anwz:rll-

I che Mitv,,irkunl:r ist rriclrt vorgeschrieben.

Sciru nracher
Richter änr Arltsgericht
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\,'erkündet am 1 0.09.20,1 4

Wieland, JHSekr'in
U rkunclsbeamtin de r Gescl-räftsstel le

Atrqnofortint

StuttStan. 1 1 .Q9.t?01 4

i ..'-'-*\
L '--'--'.---,

V\/teland.-' \---
Urkurrrlsbea mtin der Geschäftsstelle
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